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Sicherheitsbestimmungen für 
Messen und Ausstellungen 
[Stand Februar 2009] 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungsbereich: EXPO XXI Köln hat für Messen und Ausstellungen die 
vorliegenden sicherheitstechnischen Bestimmungen zusammengestellt, mit dem 
Ziel, allen Beteiligten einen erfolgreichen und sicheren Ablauf der Veranstaltung 
zu ermöglichen. Die Bestimmungen beruhen auf gesetzlichen und behördlichen 
Anforderungen und sind für alle Aussteller verbindliche Mindeststandards. Die 
Einhaltung der Bestimmungen wird durch EXPO XXI Köln, durch den Veranstalter 
und beauftragte Dritte kontrolliert. 
 
Die Inbetriebnahme eines Ausstellungsstandes kann im Interesse aller Veranstal-
tungsteilnehmer ganz oder zum Teil untersagt werden, wenn festgestellte Sicher-
heitsmängel bis zum Beginn der Veranstaltung nicht beseitigt worden sind. 
 
1. Befahren des Geländes: Auf dem gesamten Gelände gilt die Straßenver-
kehrsordnung STVO. Das Befahren des Geländes mit Fahrzeugen aller Art ge-
schieht auf eigene Gefahr. Für alle Fahrzeuge besteht eine Höhenbegrenzung von 
4,00 m und eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h. EXPO XXI Köln hat 
das Recht, Laderäume von Kraftfahrzeugen und von Personen mitgeführte Be-
hältnisse beim Betreten oder Verlassen des Geländes zu kontrollieren. 
 
2. Einfahrtregelung beim Aufbau: Während der offiziellen Auf- und Abbauzeiten 
kann entsprechend der nachfolgenden Regelungen in das Gelände eingefahren 
werden. Außerhalb dieser Zeiten ist das Einfahren und das Abstellen von Fahr-
zeugen über Nacht grundsätzlich untersagt.   
Alle Fahrzeuge, die das Gelände zum Anliefern und Abholen befahren möchten, 
müssen bei den Sicherheitswachen des EXPO XXI Köln angemeldet werden. Je 
nach Anliefersituation wird auf externe Parkmöglichkeiten verwiesen.  
Je nach Entscheidung der Ordnungsbehörden (Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt) 
und Entwicklung des Aufbau- und Abbaugeschehens ist EXPO XXI Köln gehalten, 
u. U. das Gelände auch tagsüber zeitweilig für den Kraftfahrzeugverkehr zu 
schließen, um Verkehrsstauungen im Gelände vorzubeugen. 
 
3. Flurförderfahrzeuge: In der Veranstaltungshalle dürfen nur Elektro- oder 
gasbetriebene Flurförderzeuge eingesetzt werden. Die zulässige Bodenbelastung 
in der Veranstaltungshalle von 1,5 t pro Quadratmeter bzw. 500 kg auf einer 
Fläche von 30 x 30cm darf nicht überschritten werden. In der Eingangshalle und 
im Konferenzbereich dürfen keine Flurförderfahrzeuge eingesetzt werden. 
 
4. Feuerwehrbewegungszonen, Halte- und Parkverbote: Die Zufahrt zur 
Veranstaltungshalle sowie die Freiräume vor den Hallentoren und die Hallenein-
gänge müssen als Rettungswege freigehalten werden und dürfen nicht durch 
Aufbaumaterial, Transportmittel, Fahrzeuge, Bauteile oder andere Gegenstände 
eingeengt werden. Es ist eine Mindestbreite von 4,00 m für die Einsatzfahrzeuge 
der Feuerwehr vor den Toren zu gewährleisten. Das Abstellen von Kraftfahrzeu-
gen im Rampenbereich, auf dem Gelände der Deutschen Bundesbahn und in der 
Veranstaltungshalle ist generell nicht gestattet. Widerrechtlich abgestellte Fahr-
zeuge, Anhänger bzw. aufgeständerte Fahrzeuge werden (auch ohne vorherige 
Unterrichtung) auf Kosten des Halters entfernt.  
 
5.  Be- und Entladen: Alle Fahrzeuge dürfen nur zum Be- und Entladen an den 
Rampenbereich der Veranstaltungshalle fahren und müssen unmittelbar nach dem 
Ladevorgang vom Gelände entfernt werden. Es dürfen sich maximal drei Fahr-
zeuge gleichzeitig im Rampenbereich befinden. Der Durchgang zur ebenerdigen 
Auffahrt zur Veranstaltungshalle ist unbedingt freizuhalten. Ein Parken im Ram-
penbereich der Veranstaltungshalle, auf dem Gelände der Deutschen Bundes-
bahn und in der Veranstaltungshalle ist grundsätzlich verboten. Die Einfahrt für 
PKW und LKW in den Rampenbereich bzw. in das Gelände der Deutschen Bun-
desbahn ist nur nach Absprache mit den Sicherheitswachen des EXPO XXI Köln 
möglich. Das Be- und Entladen von PKW und Sprintern bis max. 2,5 t ist über das 
oberste Parkdeck des gegenüberliegenden Parkhauses, nach Absprache mit dem 
Parkhausbetreiber, möglich. 
 

6. Parkplätze für PKW und LKW: Das dem EXPO XXI Köln gegenüberliegende 
Parkhaus wird separat betrieben. Aussteller und Veranstalter haben die Möglich-
keit dort bis zu 400 Parkplätze (Höhenbegrenzung 1,90 m, oberstes Parkdeck 
offen) anzumieten (s. Serviceheft). 
Auf dem Veranstaltungsgelände befindet sich kein Abstellplatz für LKW, Hänger 
Busse und Transporter. Ausweichflächen werden im Serviceheft beschrieben. Die 
Verfügbarkeit der externen Parkmöglichkeiten muss vor Aufbaubeginn vom Ver-
anstalter angefragt werden. 
 
7. Auf- und Abbauarbeiten: Alle Auf- und Abbauarbeiten dürfen nur im Rahmen 
der geltenden arbeitsschutzrechtlichen-, gewerberechtlichen und versammlungs-
stättenrechtlichen Bestimmungen durchgeführt werden. Der Aussteller und die von 
ihm beauftragten Servicefirmen sind für die Beachtung der Vorschriften verant-
wortlich. Der Aussteller und die von ihm beauftragten Servicefirmen haben sicher-
zustellen, dass es bei ihren Auf- und Abbauarbeiten nicht zu einer gegenseitigen 
Gefährdung mit anderen Ausstellern und deren Servicefirmen kommt. Soweit 
erforderlich, haben sie einen Koordinator zu benennen, der die Arbeiten auf 
einander abstimmt. Bei Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen kann 
durch den Veranstalter, EXPO XXI Köln und durch die zuständigen Behörden die 
Einstellung der Arbeiten angeordnet werden. 
 
8. Sicherheitseinrichtungen: Feuermelder, Hydranten, Feuerlöscher und -
leitungen, Rauchklappen, Auslösungspunkte der Rauchabzugseinrichtungen, 
Rauchmelder, Telefone, Fernsprechverteiler sowie Zu- und Abluftöffnungen der 
Heiz- und Lüftungsanlage, deren Hinweiszeichen sowie die grünen Notausgangs-
kennzeichen müssen jederzeit zugänglich und sichtbar sein; sie dürfen nicht 
versperrt, verhängt oder sonst unkenntlich gemacht werden.  
 
9. Ausgänge und Hallengänge sind Rettungswege und müssen jederzeit frei-
gehalten werden. Die Türen im Zuge von Rettungswegen müssen von innen leicht 
in voller Breite geöffnet werden können. Rettungswege, Ausgangstüren, Notaus-
stiege und deren Kennzeichnung dürfen nicht versperrt, verhängt oder sonst 
unkenntlich gemacht werden. Flure dürfen zu keinem Zeitpunkt durch abgestellte 
oder in den Flur hineinragende Gegenstände eingeengt werden. Alle Flure dienen 
im Gefahrfall als Rettungswege. 
 
10. Standfläche: Die in der Standbestätigung angegebene Standfläche wird auf 
Anforderung des Ausstellers durch den Veranstalter gekennzeichnet. Auf dieser 
Grundfläche sind die Stände aufzubauen. Der Aussteller muss mit geringfügigen 
Abweichungen in der Standabmessung rechnen. Diese können sich unter Ande-
rem aus den unterschiedlichen Wandstärken der Trennwände ergeben. Pfeiler, 
Wandvorsprünge, Trennwände, Verteilerkästen, Feuerlöscheinrichtungen und 
sonstige technische Einrichtungen sind Bestandteile der zugeteilten Standflächen. 
Für Ort, Lage, Maße und etwaige Einbauten auf der Mietfläche ist deshalb nur das 
örtliche Aufmass gültig.  
 
11. Standsicherheit: Ausstellungsstände einschließlich Einrichtungen und Expo-
nate sowie Werbeträger sind so standsicher zu errichten, dass Leben und Ge-
sundheit sowie die Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet werden. Für die stati-
sche Sicherheit des Standes ist der Aussteller verantwortlich und gegebenenfalls 
nachweispflichtig. Zu den Anforderungen an die Standsicherheit siehe im Übrigen 
die Landesbauordnung und die VStättVO.  
 
13. Genehmigungspflichtige Ausstellungsstände und Sonderbauten: alle 
mehrgeschossigen Ausstellungsstände, mobilen Stände, Sonderbauten und /-
konstruktionen sind dem Veranstalter zur Genehmigung vorzulegen. Hierzu sind 
ein Prüfbuch oder eine geprüfte Statik für den Aufbau einzureichen.  
 
14. Fahrzeuge und Container auf dem Gelände der EXPO XXI Köln sind stets 
genehmigungspflichtig. Die Aufstellung und / oder Nutzung von kraftstoffbetriebe-
nen Fahrzeugen sind rechzeitig anzuzeigen und alle relevanten Genehmigungen 
sind einzuholen. Um die Brandlast möglichst gering zu halten, ist der Kraftstoffvor-
rat im Tank auf die notwendige Menge zu begrenzen. Das Restvolumen des 
Tanks ist auf Anforderung der Behörde mit inertem Gas (z.B. Stickstoff) aufzufül-
len. 
 
15. Standbaumaterialien: Leicht entflammbare, brennend abtropfende oder 
toxische Gase bildende Materialien dürfen für den Standbau nicht verwendet 
werden. An tragende Konstruktionsteile können im Einzelfall aus Gründen der 
Sicherheit besondere Anforderungen gestellt werden. Die DIN 4102 (Brandverhal-
ten von Baustoffen, Bauteilen) bzw. oder EN 13501-1 ist unbedingt zu beachten 
und einzuhalten. 
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16. Teppiche: Das Auflegen von Teppichen oder von Dekorationsmaterial unmittelbar 
auf den Hallenboden durch die Mieter hat so zu erfolgen, dass keine Rutsch-, Stolper- 
oder Sturzgefahr für Personen entsteht. Teppiche und andere Fußbodenbeläge sind 
unfallsicher zu verlegen und dürfen nicht über die Standgrenzen hinausragen. 
Klebemarkierungen, Teppichfixierungen und Ähnliches, dürfen nur mit speziellen 
rückstandsfrei entfernbarem Teppichverlegeband erfolgen. Selbstklebende Teppich-
fliesen sind nicht zugelassen. Alle eingesetzten Materialien müssen rückstandslos 
entfernt werden. Gleiches gilt für Substanzen wie Öle, Fette, Farben und Ähnli-
ches. Die Hallenböden dürfen nicht gestrichen oder in sonstiger Weise beklebt 
werden.  
 
17. Fußbodenschutz: Verankerungen und Befestigungen im Fußboden sind nicht 
gestattet. Das Aufstellen feuchter oder durchnässender Gegenstände ist verboten. 
Austretende Feuchtigkeit ist sofort zu beseitigen.  
 
18. Glas und Acrylglas: es darf nur Sicherheitsverbundglas verwendet werden. 
Kanten von Glasscheiben müssen so bearbeitet oder geschützt sein, dass eine 
Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Ganzglasbauteile sind in Augenhöhe zu 
markieren. Für Konstruktionen aus Glas sind die Anforderungen gemäß „Techni-
sche Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)“ 
einzuhalten. 
 
19. Ausgänge aus umbauten Ständen: Standbereiche mit einer Grundfläche 
von mehr als 100 m² oder unübersichtlicher Aufplanung müssen mindestens zwei 
voneinander getrennte Ausgänge/Flucht-/Rettungswege haben, die sich gegenü-
berliegen. Die Lauflinie von jeder Stelle auf einer Ausstellungsfläche bis zu einem 
Hallengang darf nicht mehr als 20 m betragen. 
 
20. Geländer/ Umwehrungen von Podesten: Allgemein begehbare Flächen, die 
unmittelbar an Flächen angrenzen die tiefer liegen, sind mit Brüstungen zu um-
wehren, sofern eine Sturzgefahr besteht.  
 
21. Nägel, Haken, Löcher und Beförderung von Lasten: Das Einbringen von 
Bolzen und Verankerungen sowie das Schlagen von Löchern in Hallenböden, -
wände und –decken ist verboten. Schwere Lasten, Aufhubmaterial und Kisten 
dürfen nur mit gummibereiften Rollwagen oder Hubwagen in den Räumlichkeiten 
transportiert werden. Bremsspuren durch Gummiabrieb sind zu vermeiden und 
ggf. zu entfernen. 
 
22. Bodenbelastungen: Hallenböden und technische Einrichtungen dürfen weder 
durch Standaufbauten noch durch Exponate übermäßig belastet werden. Die 
nachfolgenden Werte sind Maximalwerte und dürfen nicht überschritten werden:  
 
Räumlichkeiten         Bodenmaterial           Flächenlasten   Punktlasten 
Veranstaltungshalle Spritzbeton  1,5 t/m²          500 kg 
Eingangshalle Natursteinfliesen 500 kg/m²         500 kg 
Konferenzräume Teppich  500 kg/m²         500 kg  
Event Loft  Estrich  2,0 t/m²                  0 kg 
 
Der Aussteller ist verpflichtet EXPO XXI Köln unverzüglich anzuzeigen falls die 
vorstehenden Maximalwerte erreicht werden. Er hat EXPO XXI Köln auf Anforde-
rung schriftlich nachzuweisen, welche Flächen bzw. Punklasten erreicht werden. 
Wird der schriftliche Nachweis nicht oder nicht eindeutig geführt, ist EXPO XXI 
Köln berechtigt auf Kosten des Ausstellers einen statischen Nachweis von einem 
anerkannten Statikbüro einzuholen.  
 
23. Abhängungen, Hängelasten: Sämtliche Hängelasten sind gemäß der Hal-
lenstatik, die bei der EXPO XXI Köln angefordert werden kann, anzubringen. 
Werden die Hängelasten der Hallenstatik verändert oder überschritten, hat der 
Veranstalter auf eigene Kosten für einen statischen Nachweis von einem aner-
kannten Statikbüro zu sorgen. Der Veranstalter hat EXPO XXI Köln auf Anforde-
rung schriftlich nachzuweisen welche Hängelasten von seinen Einrichtungen 
ausgehen. Ist er dazu nicht in der Lage, kann EXPO XXI Köln die Abhängung 
untersagen. Sollte EXPO XXI Köln feststellen, dass die Hängung nicht entspre-
chend der Statik ausgeführt wurde, so kann sie zu Lasten auf Kosten und Risiko 
des Veranstalters verändert oder entfernt werden. 
 
24. Elektrische Anschlüsse: Die Installation elektrischer Anschlüsse wird nur 
durch Vertragspartner von EXPO XXI Köln durchgeführt. Das im Serviceheft 
aufgeführte Material wird mietweise zur Verfügung gestellt. Den Bestellungen ist 
die Grundrissskizze beizufügen, aus der die gewünschte Platzierung der An-
schlüsse ersichtlich ist.  
 
25. Elektrische-Standinstallation: Der Elektrohauptanschluss eines Standes 
wird nur durch den Vertragspartner des EXPO XXI Köln installiert. Innerhalb des 

Standes müssen die Elektroarbeiten vom Veranstalter selbst veranlasst werden. 
Nach § 3 der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ 
— UVV BGV A3 — hat der Aussteller bzw. der Veranstalter dafür zu sorgen, dass 
elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von einer Elektrofachkraft geändert, 
instand gehalten sowie betrieben werden. 
 
26. Wasser- und Abwasserinstallation: Jeder Stand, der mit Wasser/Abwasser 
versorgt werden soll, erhält einen oder mehrere Anschlüsse. Die Installation dieser 
Anschlüsse wird nur durch den Vertragspartner des EXPO XXI Köln durchgeführt. 
Den Bestellungen ist eine Grundrissskizze beizufügen, aus der die gewünschte 
Platzierung der Anschlüsse ersichtlich ist. Um Wasserschäden zu vermeiden, 
muss vor Verlassen des Standes das eingebaute Absperrventil geschlossen 
werden.  
 
27. Druckluftinstallation: In den Räumlichkeiten des EXPO XXI Köln sind keine 
Druckluftanlagen installiert. Bei Erfordernis ist EXPO XXI Köln spätestens 6 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn zu unterrichten. Je nach Luftleistung und 
Geräuschentwicklung kann der Standort auf der Standfläche oder außerhalb der 
Räumlichkeiten festgelegt werden. EXPO XXI Köln behält sich eine Prüfung der 
Installation auf Kosten des Veranstalters vor. 
 
28. Gasinstallation: Gasinstallationen sind eingeschränkt nur in der Veranstal-
tungshalle bedingt möglich. Beim Betrieb von gasbetriebenen Anlagen ist eine 
vorherige Genehmigung von EXPO XXI Köln erforderlich.  
 
29. Dekorationsmaterialien: Dekorationsmaterialien müssen entsprechend DIN 
4102 mind. B1 oder mind. Klasse C nach EN 13501-1, d.h. schwer entflammbar 
sein.  Die Eigenschaft "schwer entflammbar" kann nachträglich nur bei einem Teil 
dieser Stoffe mit einem Flammschutzmittel erreicht werden. Die verwendeten 
Flammschutzmittel müssen amtlich zugelassen sein. Die Bestätigung über die 
Schwerentflammbarkeit bzw. über die vorschriftsmäßig durchgeführte Imprägnie-
rung ist zur jederzeitigen Einsichtnahme an den Ständen bereitzuhalten.  
 
30. Verwendung von Luftballons und Flugobjekten: Die Verwendung von mit 
Sicherheitsgas gefüllten Luftballons und sonstigen Flugobjekten in der EXPO XXI 
und im Freigelände muss durch EXPO XXI Köln schriftlich genehmigt werden. 
 
31. Bäume und Pflanzen: Ausschmückungen aus natürlichem Pflanzenschmuck 
dürfen sich nur so lange sie frisch sind in den Räumen befinden. Bambus, Ried, 
Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf, (Tannen-)Bäume ohne Ballen oder ähnliche 
Materialien genügen nicht den vorgenannten Anforderungen. Über Ausnahmen 
entscheidet EXPO XXI Köln. 
 
32. Abfall-, Wertstoff-, Reststoffbehälter: In den Ständen dürfen keine Wert-
stoff- und Reststoffbehälter aus brennbaren Materialien aufgestellt werden. Wert-
stoff- und Reststoffbehälter in den Ständen sind regelmäßig, spätestens jeden 
Abend nach Veranstaltungsschluss zu entleeren. Fallen größere Mengen brenn-
barer Abfälle an, sind diese mehrmals am Tage zu entsorgen. 
 
33. Leergut, Verpackungen: die Lagerung von Leergut, Verpackungen und 
Packmittel gleich welcher  Art im Stand und außerhalb des Standes ist verboten. 
Anfallendes Leergut, Verpackungen und Packmittel sind unverzüglich zu entfer-
nen. 
 
34. Rauchverbot: In der gesamten Versammlungsstätte besteht grundsätzlich 
Rauchverbot. Es ist von jedem Aussteller an seinem Stand zu beachten und 
durchzusetzen. 
 
35. Feuerlöscher: EXPO XXI Köln empfiehlt geeignete und geprüfte Feuerlö-
scher am Stand bereit zu halten.  
 
36. Pyrotechnische Gegenstände: Die Verwendung pyrotechnischer Gegens-
tände muss durch die Behörde genehmigt werden und muss durch eine nach 
Sprengstoffrecht geeignete Person überwacht werden. Es sind die Nachweise 
über den Inhaber des Erlaubnisscheins und des Befähigungsscheins vorzulegen. 
Die entstehenden Kosten für die Genehmigungen der Feuerwehr und die Absiche-
rung der Veranstaltung bei der Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen 
gehen zu Lasten des Ausstellers. 
  
37. Laseranlagen: Der Betrieb von Laseranlagen ist mit dem Veranstalter abzu-
stimmen. Laseranlagen müssen den Anforderungen der DIN EN 60825-1 „Sicher-
heit von Lasereinrichtungen“ genügen.  Laseranlagen der Klassen 3b und 4 sind 
vor Inbetriebnahme bei der zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen (§ 5 der 
Unfallverhütungsvorschrift BGV B2 - „Laserstrahlung“). Der Anzeige ist die schrift-
liche Bestellung eines vor Ort anwesenden Laserschutzbeauftragten beizufügen  
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Der Aufbau von Laseranlagen der Klassen 3b und 4 ist in Absprache mit der 
Aufsichtsbehörde (Staatliches Amt für Arbeitsschutz Köln) vor Inbetriebnahme von 
einem Sachverständigen überprüfen zu lassen. 
 
38. Nebelmaschinen: Für den Einsatz von Nebelmaschinen ist eine Genehmi-
gung von EXPO XXI Köln erforderlich, um Fehlauslösungen der Brandmeldeanla-
ge zu vermeiden. 
 
39. Kochplatten, Scheinwerfer, Transformatoren: Zum besonderen Schutz 
sind alle wärmeerzeugenden und wärmeentwickelnden Elektrogeräte auf nicht 
brennbarer, wärmebeständiger, asbestfreier Unterlage zu montieren. Entspre-
chend der Wärmeentwicklung ist ein ausreichend großer Abstand zu brennbaren 
Stoffen sicherzustellen. Beleuchtungskörper dürfen nicht an Dekorationen oder 
Ähnlichem angebracht sein. Elektrische Kochgeräte und sonstige, bei unkontrol-
liertem Betrieb Gefahren hervorrufende, Einrichtungen sind am Ende der täglichen 
Öffnungszeiten abzuschalten. Die Benutzung jeglicher Kochplatten ist dem Veran-
stalter und der EXPO XXI Köln schriftlich anzumelden. 
 
40. Werbemittel / Werbung Eigenmächtige Werbeaktionen außerhalb des 
eigenen Standes (z.B. Verteilung von Prospekten, Anbringen von Werbeschildern) 
ist nur mit Zustimmung des Veranstalters und  von EXPO XXI Köln gestattet. 
 
41. Akustische und optische Vorführungen: Der Betrieb von akustischen 
Anlagen sowie audiovisuelle Darbietungen jeder Art durch die Aussteller bedürfen 
der Genehmigung des Veranstalters und sind schriftlich zu beantragen. Der 
Geräuschpegel darf bei musikalischen Darbietungen 60 dBA nicht überschreiten. 
Bei wiederholter Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann die Stromzufuhr zum 
Stand des Ausstellers ohne Rücksicht auf den damit verbundenen Ausfall der 
Standversorgung unterbrochen werden. Ein Anspruch des Ausstellers auf Ersatz 
des durch die Unterbrechung der Stromzufuhr entstehenden mittel- oder unmittel-
baren Schadens besteht nicht. Die Beweislast für die Einhaltung der Vorschriften 
liegt beim Aussteller. 
 
42. Musikalische Wiedergaben (GEMA): Für musikalische Wiedergaben aller Art 
ist nach den gesetzlichen Bestimmungen (Urheberrechtsgesetz), die Erlaubnis der 
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungs-
rechte (GEMA), erforderlich. Nicht angemeldete Musikwiedergaben können 
Schadenersatzansprüche der GEMA zur Folge haben. 
 
43. Explosionsgefährliche Stoffe / Munition: Explosionsgefährliche Stoffe 
unterliegen dem Sprengstoffgesetz in der jeweils gültigen Fassung und dürfen auf 
Messen und Ausstellungen nicht verwendet oder ausgestellt werden.  
 
44. Spritzpistolen, Nitrolacke: Der Gebrauch von Spritzpistolen sowie die 
Verwendung von Nitrolacken ist verboten. 
 
45. Brennbare Flüssigkeiten und brennbare Gase dürfen in den Ständen ohne 
Zustimmung des Veranstalters und von EXPO XXI Köln weder verwendet noch 
gelagert werden. Gleiches gilt für den Einsatz von Gasbrennern. 
 
46. Spiritus und Mineralöle (Benzin, Petroleum usw.) dürfen nicht zu Koch-, 
Heiz- oder Betriebszwecken verwendet werden. 
 
47. Trennschleifarbeiten, Heißarbeiten und alle Arbeiten mit offener Flam-
me: Schweiß-, Schneid-, Löt-, Schleif- und Trennarbeiten und andere Arbeiten mit 
offener Flamme oder Funkenflug sind untersagt und dürfen nur außerhalb des 
Gebäudes durchgeführt werden. 
 
48. CE- Kennzeichnung von Produkten: Produkte, die über keine CE- Konfor-
mitätsbescheinigung verfügen und nicht die  Voraussetzungen nach § 4 Absatz 1 
oder 2 des Gesetzes über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte 
(GPSG) erfüllen, dürfen nur ausgestellt werden, wenn ein sichtbares Schild deut-
lich darauf hinweist, dass sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen und innerhalb 
der Europäischen Union erst erworben werden können, wenn die entsprechende 
Übereinstimmung hergestellt ist. Bei einer Vorführung sind die erforderlichen 
Vorkehrungen zum Schutz von Personen zu treffen. 
 
49. Änderung nicht vorschriftgemäßer Standbauten / Sonderbauten: Einge-
brachte Aufbauten Einrichtungen, Ausstattungen, Ausschmückungen (Materialien) 
in der Versammlungsstätte , die nicht genehmigt sind, diesen Bestimmungen oder 
der VStättVO nicht entsprechen, sind zum Aufbau in der Versammlungsstätte 
nicht zugelassen und müssen zu Lasten und auf Kosten des Ausstellers gegebe-
nenfalls beseitigt oder geändert werden. Dies gilt auch bei einer Ersatzvornahme 
durch den Veranstalter. Aus wichtigem Grund, insbesondere bei gravierenden 

Sicherheitsmängeln, kann die teilweise oder vollständige Schließung eines Stan-
des angeordnet werden. 
 
50. Abbau des Ausstellungsstands:  nach dem Abbau ist der ursprüngliche 
Zustand der Ausstellungsflächen wieder herzustellen. Beschädigungen der Halle, 
deren Einrichtungen sowie der Außenanlagen durch Aussteller oder deren Beauf-
tragte müssen EXPO XXI Köln in jedem Fall gemeldet werden.  
 
51. Umgang mit Abfällen: Nach den Grundsätzen des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz (KrW-/AbfG) ist der Anfall von Abfall im Rahmen des Auf-/ Abbaus 
und während der Veranstaltung soweit wie möglich zu vermeiden. Abfälle die nicht 
vermieden werden können, sind einer umweltverträglichen Entsorgung (Verwer-
tung vor Beseitigung) zuzuführen. Der Veranstalter ist verpflichtet wirkungsvoll 
hierzu beizutragen.  
Der Aussteller hat sicherzustellen, dass alle Materialien (Ausschmückungen, 
Verpackungen, Dekorationen etc.) sowie Ein- und Aufbauten, die von ihm oder 
durch seine Auftragnehmer auf das Gelände der Versammlungsstätte gebracht 
werden nach Veranstaltungsende wieder vollständig entfernt werden. Nur Stoffe 
und Materialien die nicht wieder verwendet werden können (und damit zu Abfall 
werden), sind über das Entsorgungssystem von EXPO XXI Köln entgeltpflichtig zu 
entsorgen. Bei Anfall von Sondermüll (überwachungsbedürftiger Abfälle) ist EXPO 
XXI Köln unverzüglich zu informieren und eine gesonderte Entsorgung durchzu-
führen.  
 
 52. Abwässer: Die Entsorgung fester oder flüssiger Abfälle über das Abwasser-
netz (Toiletten, Kanaleinläufe) ist strengstens verboten. Beim Einsatz mobiler 
Gastronomie ist darauf zu achten, dass Fette und Öle gesondert aufgefangen und 
einer getrennten Entsorgung zugeführt werden.  
 
53. Umweltschäden: Umweltschäden / Verunreinigungen auf dem Gelände von 
EXPO XXI Köln (z.B. durch auslaufendes Benzin, Öl, Gefahrstoffe) sind unverzüg-
lich EXPO XXI Köln zu melden.  
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